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* Quelle: Sebastian Sick: Der deutschen Mitbestimmung entzogen: 
Unternehmen mit ausländischer Rechtsform nehmen zu, Report der 
Mitbestimmungsförderung in der Hans-Böckler-Stiftung Nr. 8, Februar 2015 
Link zur Studie unter boecklerimpuls.de

Ab 500 Beschäftigten fällt ein Drittel der Sitze im Aufsichts-
rat an die Arbeitnehmer. Bei mehr als 2.000 Mitarbeitern ist 
das Kontrollgremium paritätisch zu besetzen. Das gilt für 
deutsche Kapitalgesellschaften. Die gesetzlichen Regelungen 
stammen aus einer Zeit, in der nicht absehbar war, dass der 
europäische Einigungsprozess zur Zulassung aller möglichen 
ausländischen Rechtsformen in Deutschland führen würde. 
Entsprechend fehlen in den Gesetzen zur Mitbestimmung 
Hinweise auf den Umgang mit Unternehmen, die etwa als 
B.V., Ltd. oder Plc firmieren. Zwar spreche einiges für die 
analoge Anwendung von Mitbestimmungs- und Drittelbe-
teiligungsgesetz, sagt Mitbestimmungsexperte Sebastian Sick 
von der Hans-Böckler-Stiftung. Doch „die herrschende An-
sicht“ lehne diese Sichtweise ab, weil die Gesetze nun einmal 
nur deutsche Rechtsformen nennen. 

Lange waren es relativ wenige Unternehmen, vor allem 
Niederlassungen amerikanischer Konzerne, die ihre Geschäf-
te trotz 500 oder mehr Beschäftigten ohne Arbeitnehmer im 
Aufsichtsrat machen konnten. Allerdings hat sich der Wind 
gedreht. Im neuen Jahrtausend verzeichnet die Gruppe der 
Mitbestimmungsverweigerer regen Zulauf. So sind inzwi-
schen mehr als 200.000 Arbeitnehmer in 94 Firmen von der 
unternehmerischen Mitbestimmung ausgeschlossen. Das geht 
aus einer Erhebung des Juraprofessors Walter Bayer im Auf-
trag der Hans-Böckler-Stiftung hervor.* 

Unselbstständige Niederlassungen, beispielsweise bloße 
Zweigstellen, ausländischer Konzerne spielen der Studie zu-
folge eher eine geringe Rolle. Enorm gestiegen ist aber die 
Zahl deutscher Gesellschaften, die sich eines Konstrukts 
mit ausländischer Rechtsform bedienen. Meist in Form der       

Corporate governanCe

Rechtsform verhindert Mitbestimmung
Bestimmte Rechtsformen erlauben Unternehmen die Umgehung der Mitbestimmung im Aufsichtsrat. 

Lange nutzten nur wenige Firmen die Rechtslücke, doch seit der Jahrtausendwende kommen immer 

mehr hinzu. Experten sehen politischen Handlungsbedarf.

Mitbestimmung blockiert
Über 500 Mitarbeiter, aber wegen ihrer Konstruktion als 
ausländische Kapitalgesellschaft & Co. KG keine 
Arbeitnehmerbeteiligung im Aufsichtsrat haben … 

Adecco Germany Holding SA & Co. KG (Leiharbeit) 
AGCO Deutschland Limited & Co. KG (Landmaschinen) 

Agfa-Gevaert NV & Co. KG (IT, Druckereiprodukte) 

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG 

ALBA Group plc & Co. KG (Entsorgung und Recycling) 
apetito catering B.V. & Co. KG (Catering) 
Autoliv B.V. & Co. KG (Autozulieferer) 

Basler Versicherung Beteiligungen B.V. & Co. KG 

C&A Mode GmbH & Co. KG (Einzelhandel)

Dachser GmbH & Co. KG (Logistik) 

DIW Instandhaltung Ltd. & Co. KG (Logistik) 

DS Smith Stange B.V. & Co. KG (Verpackungsmittel) 
E.G.O. Elektro-Geräte GmbH & Co. Holding KG 

Endress + Hauser Deutschland AG + Co. KG 

(Mess-, Regeltechnik) 
Esprit Retail B.V. & Co. KG (Einzelhandel) 

Festo AG & Co. KG (Automatisierungstechnik) 
Festo GmbH & Co. KG 

fischer holding GmbH & Co. KG (Befestigungssysteme) 
Georg Fischer B.V. & Co. KG (Rohrleitungskomponenten) 
Globalfoundries Dresden Module One LLC & Co. KG 

(Halbleiter) 

Globalfoundries Dresden Module Two LLC & Co. KG 

Globalfoundries Management Services LLC & Co. KG 
H&M Hennes & Mauritz B.V. & Co. KG (Einzelhandel)

H&M Hennes & Mauritz Logistik AB & Co. KG (Logistik) 
HGDF Familienholding Ltd. & Co. KG (Beteiligungen) 

Hiestand Beteiligungsholding AG & Co. KG (Beteiligungen) 

Hüls AG & Co. KG (Möbel) 

Imperial Logistics International B.V. & Co. KG (Logistik) 

Imtech Deutschland GmbH & Co. KG (B.V.) 

(Gebäudetechnik-Service) 

John Deere GmbH & Co. KG (Landtechnik) 

Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG 

(Metallkomponenten) 

K – Mail Order GmbH & Co. KG (Versandhandel) 

K+K Klaas & Kock B.V. & Co. KG (Einzelhandel) 

Kühne + Nagel (AG & Co.) KG (Logistik) 

KWD Automotive AG & Co. KG (Autozulieferer) 

Lekkerland AG & Co. KG (Großhandel) 

Lekkerland Deutschland GmbH & Co. KG 

Müller Ltd. & Co. KG (Einzelhandel) 

Netto ApS & Co. KG (Einzelhandel) 

New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG (Einzelhandel) 

nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG (Küchen) 

Nordson Holdings S.à r.l. & Co. KG (Anlagenbau) 
Oerlikon Textile GmbH & Co. KG (Textiltechnologie) 

Oracle Deutschland B.V. & Co. KG (Soft- und Hardware) 

persona service AG & Co. KG Kassel (Leiharbeit) 
persona service AG & Co. KG Nürnberg
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Primark Mode Ltd. & Co.KG (Einzelhandel) 
Prinovis Ltd. & Co. KG (Druckdienstleistungen) 

QVC Deutschland Inc. & Co. KG (Versandhandel) 

QVC eDistribution Inc. & Co. KG 
QVC eService Inc. & Co. KG 

Rittal GmbH & Co. KG (Gehäuse- und Schaltsysteme) 

Rolls-Royce Deutschland Ltd. & Co. KG (Triebwerke) 
RPC Packaging Deutschland B.V. & Co. KG (Verpackungsmittel) 
Schindler Deutschland AG & Co. KG (Aufzüge) 
Schnellecke Group AG & Co. KG (Logistik) 

SG Holdings AG & Co. KG (Kfz-Handel u.a.) 

Sodexo Beteiligungs B.V. & Co. KG (Catering) 
Stute Logistics (AG & Co.) KG (Logistik) 

Sykes Enterprises Support Services B.V. & Co. KG 
(Unternehmensdienstleistungen)

TJX Deutschland Ltd. & Co. KG (Einzelhandel) 
Tobaccoland Automatengesellschaft MBH & Co.

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG (Pharmazulieferer) 
Viessmann Werke GmbH & Co KG (Heiztechnik) 

Wegmann Unternehmens-Holding GmbH & Co. KG 

(Beteiligungen) 

Welle Holding AG + Co. KG (Möbel) 

ZARA Deutschland B.V. & Co. (Einzelhandel) 
Zur Muehlen ApS & Co. KG (Fleisch- und Wurstwaren) 

Unselbstständige Niederlassungen in Deutschland mit 
über 500 Mitarbeitern, aber ohne Arbeitnehmerbeteili-
gung im Aufsichtsrat haben … 

AIDA Cruises (Kreuzfahrten) 

AIG Europe (Versicherung) 

American Express International (Kreditkarten) 

American Express Services Europe 
Atradius Kreditversicherung 
Bain & Company (Unternehmensberatung) 

Barclaycard Barclays Bank 

Basler Leben / Basler Versicherung 
BNP Paribas (Bank) 
Cortal Consors (Bank) 
CWT Beheermaatschappij (Reisebüro) 

Enrichment Technology Company 
(Urananreicherungsanlagen) 

Federal Express Europe (Logistik) 

Ford Bank 
Giorgio Armani Retail (Einzelhandel) 

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 
Hilti (Werkzeug)

Kentucky Fried Chicken (Gastronomie) 

McDonald’s (Gastronomie)

McKinsey & Company (Unternehmensberatung) 

Mitsubishi Electric Europe (Autozulieferer) 
Rockwool (Wärme-, Schall- und Brandschutz) 
Swiss Life (Versicherung)

Weleda (Pharma und Kosmetik) 

Yazaki Europe (Autozulieferer) 

„… & Co. KG“, wobei vor dem Anhängsel eine ausländische 
Rechtsform steht. Ein Beispiel ist die Ltd. & Co. KG. Zu-
weilen ist auf den ersten Blick aber nicht zu erkennen, dass 
es sich um eine Konstruktion mit ausländischer Rechtsform 
handelt, etwa bei einer GmbH & Co. KG, deren GmbH nicht 
deutschem, sondern dem Luxemburger, Schweizer oder ös-
terreichischen Recht entspricht. 

2014 gab es in Deutschland 69 nach diesem Muster ge-
gründete Unternehmen, die so die Mitbestimmung im Auf-
sichtsrat verhinderten. Vor 2000 existierten davon erst drei. 
51 der 69 Unternehmen hatten mehr als 2000 Beschäftigte. 
Noch 2006 hatten die Wissenschaftler in der „Regierungs-
kommission zur Modernisierung der deutschen Unterneh-
mensmitbestimmung“, der sogenannten Biedenkopf-Kom-
mission, das Problem zwar erkannt, aber für gering gehalten. 
Ihre Empfehlung lautete damals: weiter beobachten. 

Angesichts der jüngsten Entwicklungen sei nun jedoch der 
Zeitpunkt zum Handeln gekommen, so Mitbestimmungs-
fachmann Sick. Die Zahl der betroffenen Unternehmen habe 
„dramatisch zugenommen“ und ganz gleich, „welche Motive 
hinter der Wahl der Unternehmensform stehen: Für die Be-
schäftigten bedeutet der rechtliche Sonderstatus, dass sie ihre 
Mitbestimmungsrechte nicht wahrnehmen können. Dieser 
faktische Entzug von Rechten ist nicht gerechtfertigt“. Der 
nationale Gesetzgeber müsse die Mitbestimmung auf Aus-
landsgesellschaften „erstrecken“. Zudem sollten in Europa 
generelle Mindeststandards für die Mitbestimmung gelten.

Besonders absurd an der aktuellen Situation sei, dass sich 
auch Unternehmen ohne echten Auslandsbezug durch eine 
bestimmte Rechtsformwahl der Arbeitnehmermitsprache 
im Aufsichtsrat entziehen könnten, betont der Jurist. Bloße 
Briefkastengründungen im Ausland reichten aus, auch wenn 
das Unternehmen vollständig in Deutschland tätig sei. Als 
Beispiel für eine „Scheinauslandsgesellschaft“ nennt er die 
Berliner Entsorgungs- und Recycling-Firma Alba Group plc 
& Co. KG. Deren Chef ist im Übrigen Eric Schweitzer – der 
Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammerta-
ges. Es sei bemerkenswert, dass dieser „keinen Wert auf die 
Einhaltung der deutschen Mitbestimmungsstandards in sei-
nem eigenen Unternehmen legt“, schreibt Sick.   B
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Klarer Trend
2014 gab es 69 Unternehmen mit der Rechtsform 
Auslandsgesellschaft & Co. KG, die über 500 Beschäftigte, 
aber keine Mitbestimmung im Aufsichtsrat hatten. 
Davon existierten bereits ... 
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Moderater Zuwachs
2014 gab es 25 Niederlassungen von Auslands-
gesellschaften, die über 500 Beschäftigte, aber keine 
Mitbestimmung im Aufsichtsrat hatten. Davon existierten 
bereits ...  
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